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11.5 Gewadsserrecht

Art. 41c Abs. 1 der Gewadsserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV, SR 814.201)
Regeste:

Art. 41c Abs. 1 der Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV, SR 814.201) —
Voraussetzungen fir die Erteilung einer Ausnahmebeuwilligung fiir die Erstellung eines Gebaudes im
Gewasserraum. Im vorliegenden Fall stehen einer Ausnahmebewilligung iberwiegende 6ffentlichen
Interessen entgegen, da fur die Erstellung eines Pavillons ausserhalb des Gewasserraumes geeignete
Alternativstandorte zur Verflgung stehen (Erw. 2 und 3).

Aus dem Sachverhalt:

Am 4. Januar 2012 reichte die Abteilung Immobilien des Finanzdepartements der Stadt Zug ein Gesuch
fir den Neubau eines Modulpavillons auf dem GS Nr. 1500 an der Brunnenmattstrasse in Oberwil ein.
Gegen das Bauvorhaben reichten mehrere Nachbarn Einsprache ein. Mit Verfliigung vom 18. Juni 2012
erteilte das Amt fir Raumplanung (ARP) eine Ausnahmebeuwilligung fiir die Unterschreitung des
Gewasserabstandes. Mit Beschluss vom 28. August 2012 erteilte der Stadtrat von Zug die Bewilligung fiir
den Neubau des Modulpavillons und wies die Einsprachen ab. Gleichzeitig ertffnete er die Verfligung des
Amtes fur Raumplanung vom 18. Juni 2012.

Gegen diesen Beschluss liessen vier Nachbarn am 20. September 2012 beim Regierungsrat
Verwaltungsbeschwerde einreichen und beantragen, der Beschluss des Stadtrates vom 28. August 2012
und damit die Baubewilligung seien unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Stadt Zug
aufzuheben. Zur Begriindung lassen sie unter anderem ausfiihren, es sei unbestritten, dass die bewilligte
Anlage im o6ffentlichen Interesse stehe. Dieses 6ffentliche Interesse beziehe sich jedoch nicht darauf, dass
die bewilligte Baute und Anlage beim Gewasser, geschweige denn mit Unterschreitung des
Gewasserabstandes erstellt werden solle. Das Areal beim Schulhaus sei so gross, dass die bewilligte
Baute auf der Nordseite des Areals erstellt werden kdnne, ohne dass der Gewasserraum zum
Brunnenbach verletzt werde und trotzdem das 6ffentliche Interesse erfiillt werden kénne. Am

27. September 2012 Uberwies die Baudirektion des Kantons Zug in Vertretung des Regierungsrates die
Beschwerde im Sinne von § 7 VRG und mit Verweis auf §61 Abs. 1 Ziff. 1 VRG zur Beurteilung an das
Verwaltungsgericht.

Aus den Erwégungen:

2.a)(...)

b) Im Gewasserraum diirfen nur standortgebundene, im 6ffentlichen Interesse liegende Anlagen wie Fuss-
und Wanderwege, Flusskraftwerke oder Briicken erstellt werden. In dicht Giberbauten Gebieten kann die
Behdrde fiur zonenkonforme Anlagen Ausnahmen bewilligen, soweit keine Uberwiegenden Interessen
entgegenstehen (Art. 41c Abs. 1 GSchV). Rechtmassig erstellte und bestimmungsgemass nutzbare
Anlagen im Gewasserraum sind in ihrem Bestand grundsatzlich geschiitzt (Art. 41c Abs. 2 GSchV). Im
Kanton Zug fiihrt das Gesetz Uiber die Gewasser vom 25. November 1999 (GewG, BGS 731.1) unter
anderen das Gewasserschutzgesetz des Bundes ein. Das Gesetz regelt in §6 Abs. 1 unter dem Marginale
«Ausnahmen», dass die zustandigen Behérden Ausnahmen gewahren kénnen, falls die Einhaltung der
Vorschriften des Gesetzes samt seinen Ausfliihrungsbestimmungen zu einer offensichtlich
unzweckmassigen Losung fihren oder eine unbillige Harte bedeuten wirde. Aus der entsprechenden
Verordnung zum Gesetz lber die Gewasser vom 17. April 2000 (V GewG, BGS 731.11) ergibt sich, wie
bereits erwahnt, dass das Amt flir Raumplanung tber die Bewilligung von Unterschreitungen des
Gewasserabstandes entscheidet.

c) Das Baugrundstiick GS Nr. 1500 befindet sich geméass dem Zonenplan der Stadt Zug in der Zone des
offentlichen Interesses flr Bauten und Anlagen (OelB), welche zusatzlich von einer Ortsbildschutzzone
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Uberlagert wird. In der Zone OelB sind gemass § 26 des Planungs- und Baugesetzes vom 26. November
1998 (PBG, BGS 721.11) und § 55 der Bauordnung der Stadt Zug 6ffentliche Bauten und Anlagen
zulassig. Als offentlich gelten Bauten und Anlagen, die iberwiegend 6ffentlich-rechtlichen Korperschaften
dienen. Aus dem Baugesuch ergibt sich, dass es sich bei dem Bauvorhaben um den Neubau eines
Modulpavillons durch die Stadt Zug handelt, mit dem das ausserschulische Betreuungsangebot in Oberwil
gemass dem Gesetz Uber die familienerganzenden Betreuungsangebote vom 29. September 2005 (BGS
213.4) erweitert werden soll. Zu den entsprechenden Angeboten gehdren unter anderen der Mittagstisch
und die Randzeitenbetreuung von Kindern. Gemass dem Gesamtbericht Gber die Schulraumplanung,
Auszug Oberwil, vom 15. Juni 2011 des Planungsbiiros Daniel Stoffel braucht es fiir die Jahre ab 2015
zwei Raume fir den Mittagstisch, zwei Rickzugsraume und zwei Betreuungszimmer. Weiter ist in dem
Bericht festgehalten, dass die vorhandenen Raume fur das ausserschulische Betreuungsangebot nicht zu
geniigen vermdchten und dass zukinftig mit zusatzlichem Raum- und Flachenbedarf zu rechnen sei. Eine
Aufnahme des Ist-Zustandes der Leiterin Kind Jugend Familie der Stadt Zug vom 29. April 2013 ergibt
zudem, dass bereits heute Wartelisten fiir den Mittag und die Nachmittagsbetreuung bestehen. Eine
Anlage, die diese Bedlrfnisse abdeckt, dient von ihrem Zweck her zweifelsfrei iberwiegend einer
offentlich-rechtlichen Kérperschaft. Solche Bauten und Anlagen gehoren in eine Zone des 6ffentlichen
Interesses fur Bauten und Anlagen. Damit steht zweifelsfrei fest, dass der Bau eines solchen Pavillons auf
dem GS Nr. 1500 zonenkonform ist.

d) Zu prifen ist weiter, ob sich das Bauvorhaben in dicht besiedeltem Gebiet befindet. Das Grundstiick GS
Nr. 1500 liegt im Ortskern von Oberwil. Auf der Ostseite wird es eingerahmt von der Brunnenmattstrasse
und auf der Nordseite von der Tellenmattstrasse. Die stdliche Begrenzung bildet auf der ganzen Lange
von ca. 120 m der Brunnenbach. Auf dem Grundstick befinden sich bereits ein Schulhaus aus dem Jahr
1912 und ein Mehrzweckgebaude mit Turnhalle. Der Brunnenbach befindet sich im Bereich des
Baugrundstiicks in dicht Gberbautem Gebiet im Sinne von Art. 41¢c GSchV. Auf seiner Sidseite liegt
einerseits die Liegenschaft der Séhne der Beschwerdefiihrer 1, dann aber auch auf einer Lange von mehr
als 40 m ein Schulgebdude aus dem Jahr 1998. Schliesslich liegt direkt am Brunnenbach und an der
Artherstrasse, die das GS Nr. 1500 auf der Westseite begrenzt, ein 3-Familienhaus. Auf der Nordseite des
Baches liegen die bereits erwdhnten Gebaude auf dem GS Nr. 1500 (Schulhaus und Mehrzweckhalle),
sowie Ostlicher der Brunnenmattstrasse das 2-Familienhaus des Beschwerdefiihrers 3 (Baujahr 2006) und
ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1989. Unbebaut ist eigentlich nur der Teil des GS Nr. 1500, auf dem der
Pavillon zu stehen kommen soll, sowie sudlich des Brunnenbaches und 6stlich der Brunnenmattstrasse
das der Einwohnergemeinde Zug gehérende GS Nr. 2199, welches 3’843 m2 gross ist und von den
Beschwerdeflhrern als mdglicher Alternativstandort propagiert wird. Zu Recht geht das Amt fir
Raumplanung im angefochtenen Entscheid davon aus, dass der Brunnenbach hier durch dicht iiberbautes
Gebiet fliesst. Damit sind zwei Voraussetzungen fiir die Bewilligung einer Baute im Gewasserraum erfilllt.
Das geplante Gebaude ist in der Zone des 6ffentlichen Interesses flir Bauten und Anlagen zonenkonform
und es befindet sich in sog. dicht Gberbautem Gebiet. Zu prifen ist daher weiter, ob einer
Ausnahmebewilligung keine Uberwiegenden Interessen entgegenstehen.

3. Gesetzlich vorgeschriebene und umfassende Interessenabwagungen finden sich im Bau- und
Planungsrecht an verschiedenen Stellen, wenn es um die Frage der Zulassigkeit von
Ausnahmebewilligungen geht (so z. B. in Art. 24 lit. b RPG). Im Rahmen der Interessenabwagung sind
dabei alle fur und/oder gegen ein Bauvorhaben sprechenden privaten und 6ffentlichen Interessen
gegeneinander abzuwagen. Lenkender Massstab sind dabei die Ziele und Grundsatze der Raumplanung
gemass Art. 1 und 3 RPG. Der Grundsatz der umfassenden Interessenabwéagung verlangt, dass nicht der
erstbeste Standort und die erstbeste Ausfiihrungsart gewahlt wird, sondern dass nach Alternativen
gesucht wird, mit denen die Auswirkungen auf die Umwelt so weit begrenzt werden kénnen, als dies
technisch und betrieblich mdglich und wirtschaftlich tragbar ist (vgl. hierzu Waldmann/Hanni,
Handkommentar RPG, 2006, Art. 24 N 21 ff. mit Verweis auf BGE 118 |b 23).

a) In der angefochtenen Verfiigung des Amtes flir Raumplanung wird mit Bezug auf die 6ffentlichen
Interessen an einem Standort innerhalb des Gewasserraumes ausgefihrt, der Pavillon sei auf einen
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Standort in direkter Nachbarschaft zum Schulhaus angewiesen. Dabei sollten die Gbrigen Aussenanlagen
des Schulhauses méglichst wenig tangiert und die Minimalabmessungen des nérdlich angrenzenden
Schilerfussballfeldes gewahrt werden. Das Bauvorhaben tangiere die denkmalpflegerischen Belange
nicht, da in der Umgebung bereits viele Bauten aus neuerer Zeit stehen wirden. Es wirke sich auch nicht
nachteilig auf den Hochwasserschutz aus, da der Brunnenbach kiirzlich hochwassertechnisch saniert
worden sei. Das Bauvorhaben tangiere auch die dkologische Vernetzungsfunktion des Baches nicht. In
seiner Vernehmlassung fuhrt das Amt fir Raumplanung zusétzlich aus, bei einer Realisierung am
vorgeschlagenen Standort kdnne der bestehende Sportplatz mit geringen Einschrankungen weiter genutzt
werden.

b) Bezlglich des Standorts fiihrt der Stadtrat aus, man habe den Pavillon so plaziert, dass das Feld nach
wie vor als Fussballplatz genutzt werden kdnne. Wirde man den Gewasserraum beachten, so musste die
Wiese entsprechend verkleinert werden und waére fur Kinderfussball nicht mehr geeignet. Beim Standort
auf der Nordseite der Wiese wiirde es Probleme mit dem Strassenabstand geben. Dieser Standort ware
zudem ungunstig fir die Fensterfront der Turnhalle (Belichtung). Auch das Spielfeld wiirde nicht mehr die
erforderlichen 40 Meter Lange aufweisen. Das Amt flir Raumplanung flhrt hierzu aus, bei der
Positionierung des Pavillons an der Nordseite des Areals wiirde der Schulsportplatz starker zerschnitten
und kaum mehr benutzbar. Zudem kdme der Pavillon direkt vor die Turnhalle zu liegen, was sich nicht nur
negativ auf die Belichtung des Gebaudes auswirke, sondern auch den vorgeschriebenen Gebaudeabstand
zwischen den beiden Gebauden verletze. Schliesslich sei auch die Erschliessung des Pavillons am
Brunnenbach einfacher und gulinstiger. Dort kdnne das Gebaude auf ebener Flache positioniert und die
bestehende Fussgangerverbindung genutzt werden. Auf der Nordseite des Areals bestehe an der
Tellenmattstrasse ein betrachtliches Gefalle. Hier durfte eine Erschliessung mit dem Bau von grésseren
Treppenanlagen und Rampen verbunden sein. Auch das in diesem Bereich bestehende Gehdlz misste
entfernt werden. Gerade weil es sich beim Bauvorhaben um eine temporare Ergdnzungsbaute handle,
seien grossere Eingriffe in die Umgebung unzweckmassig. Ein Standort auf der oberen Wiese ware
wiederum mit dem Gewasserabstand konfrontiert. Zudem misste man die Wiese zerschneiden, weil sie
langlich und schmal sei. Auch die Zugénglichkeit ware erschwert. Schliesslich machen sowohl der Stadtrat
wie auch das Amt fir Raumplanung geltend, der sich in einem Abstand von 1.50 m zum Brunnenbach
befindliche Ballfangzaun solle aus dem Gewasserraum verlegt werden. Weiter wird auch darauf
hingewiesen, dass die Einhaltung des Gewasserabstandes zu einer unbilligen Harte flihren wiirde, wenn
das im offentlichen Interesse liegende Bauvorhaben nicht am fraglichen Ort erstellt werden kénnte.

c) Die von den Parteien aufgelegten Akten, die Rechtsschriften und der Augenschein haben Folgendes
ergeben: Der umstrittene Pavillon, mit dem eine Grundflache von ca. 372 m2 lGberbaut wird, ist auf seiner
Slidseite gegen den Brunnenbach hin 30.38 m lang und gegen die Brunnenmattstrasse hin 18.61 m lang.
Der rechtwinklig angeordnete zweigeschossige Baukoérper weist eine Gebaudebreite von 9.39 m auf und
besteht aus 26 Modulteilen. Er soll der ausserschulischen Kinderbetreuung dienen, verflgt tber
Aufenthalts- und Blrordume sowie Uber eine Kiche. Das Essen soll angeliefert und anschliessend in der
Klche aufbereitet werden. Gegen den Brunnenbach hin befindet sich praktisch der ganze Baukdrper mit
Ausnahme der Stidwestecke im Gewasserraum. An der «schmalsten» Stelle betragt der Abstand 6 Meter.
Der grosste Abstand betragt knapp 11 Meter. Im Bereich der Treppe des Nebeneingangs auf der Stidseite
betragt der Abstand nur 4.50 Meter. Nach Meinung des Gerichts ware es ohne weiteres méglich, das
Bauvorhaben um die erforderlichen vier Meter gegen Norden zu verschieben. Denn einerseits kénnte
damit der Gewasserraum respektiert werden und andererseits ware immer noch ein Fussballfeld der
Grésse von 40 m Lange und 20 m Breite realisierbar. Im Ubrigen ist die Lénge des Fussballfeldes keine
fixe Grosse, haben Kinderfussballfelder doch sehr variable Ausmasse. Gemass den entsprechenden
Richtlinien des Schweizerischen Fussballverbandes (Richtlinien fir die Erstellung von Fussballanlagen,
Ausgabe 2008, Quelle: www.football.ch) variiert die Grosse der Spielfelder sehr stark. Wahrend fiir den
Junioren D-Fussball (7 Spieler, 11/12jahrig) eine Grdsse von maximal 64 x 40 m vorgeschrieben ist, ist
eine minimale Grdsse von 50 x 35 m erlaubt. Bei den Junioren E (7 Spieler, 9/10jahrig) sollte die Grosse
des Feldes zwischen 50 x 35 m bzw. 45 x 30 m liegen. Bei den Junioren F (5 Spieler, 7/8jahrig) liegt die
Grosse des Spielfeldes bei 35 x 25 m bzw. minimal 30 x 20 m. Die Vorgaben des Fussballverbandes
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kénnen hier ohnehin nur fir die Junioren F eingehalten werden.

d) Nach Meinung des Gerichts gibt es auch keine schlagenden Argumente, die gegen eine Verschiebung
des Pavillons auf die Nordseite des Grundstlicks in den Bereich der Abzweigung der
Brunnenmattstrasse/Tellenmattstrasse sprechen wiirden. Auch bei Beachtung des Strassenabstandes
von 4 m gemass § 17 Abs. 1 lit. b des Gesetzes Uber Strassen und Wege vom 30. Mai 1996 (GSW, BGS
751.14) liesse sich der Pavillon dort plazieren. Gegenlber der Turnhalle kdnnte ein Abstand von 5 m
eingehalten werden, wobei der Einwohnergemeinde Zug auch ein ganzlicher Verzicht auf den
Grenzabstand — unter Beachtung feuerpolizeilicher Vorschriften — zumutbar ware. Die Lange des
Fussballfeldes wiirde sich um lediglich 3 m verringern. Was die Belichtung der ca. 30 m langen Turnhalle
betrifft, so wird diese nur auf einer Lange von 9 Metern etwas eingeschrankt. Bedenkt man, dass die
Hauptbelichtung ohnehin nicht in erster Linie Gber die Ostseite, sondern ber die Glasfront auf der
Westseite erfolgt, so kann diese Einschrankung vernachlassigt werden. Der Augenschein hat auch
ergeben, dass die Niveauunterschiede zwischen der angrenzenden Tellenmattstrasse und dem
Baugrundstiick nicht so gross sind, dass bei einer Verlegung des Pavillons auf die Nordseite grossere
Treppenanlagen oder Rampen erforderlich waren. Eine Verschiebung der Anlage auf die Nordseite ware
jedenfalls keine unzweckmassige Losung oder gar eine unbillige Harte.

e) Eine unzweckmassige Losung oder eine unbillige Harte wéare es auch nicht, wenn man den Pavillon auf
dem Grundstiick GS Nr. 2199 erstellen wiirde. Das Grundstiick, welches ebenfalls in der Zone des
offentlichen Interesses flr Bauten und Anlagen liegt, ist bis zu 80 m lang und bis zu 60 m breit. Auch bei
Beachtung der Baulinie von 8 m gegentiber der Brunnenmattstrasse und des Gewasserraumes von 10 m
gegenuber dem Brunnenbach bliebe mehr als genug Platz fur die Plazierung des geplanten Pavillons. Das
Grundstiick befindet sich ebenfalls in nachster Nahe der Schul-anlagen (der Abstand betragt nicht mehr
als 100 m) und vom Baugrundsttick ist es nur durch die Brunnenmattstrasse getrennt, die als
Zufahrtstrasse (siehe Anhang des gemeindlichen Strassenreglements) nicht besonders stark befahren ist.
Auch die Erschliessung ware ohne gréssere Umstande mdglich, weil sich das Grundstlick im Bereich der
Brunnenmattstrasse praktisch auf dem Strassenniveau befindet.

f) Zusammenfassend wird Folgendes festgestellt: Gemass Art. 3 Abs. 2 lit. ¢ RPG sind See- und Flussufer
grundsatzlich freizuhalten. Im Gewasserraum dirfen grundsatzlich keine Bauten und Anlagen — auch nicht
solche die 6ffentlichen Zwecken dienen — errichtet werden, wenn sich ergibt, dass diese ebenso gut an
anderer Stelle erstellt werden kénnen. Auch wenn der Bedarf an zuséatzlichen Raumen fir die
Freizeitbetreuung ausgewiesen ist, so ist doch ein Standort ausserhalb des Gewasserraumes zu suchen.
Sowohl ein Standort auf der Slidseite des Platzes unter Beachtung des Gewasserraumes wie auch ein
Standort auf der Nordseite sind moglich. Am idealsten ware es aber, den provisorischen Pavillon auf dem
direkt gegentiber liegenden GS Nr. 2199 zu plazieren. Uber den bevorzugten Standort zu entscheiden ist
aber Sache des Stadtrates von Zug und nicht Sache des Verwaltungsgerichts.

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 25. Juni 2013 V 2012 / 126

Buch GVP 2013
Druckdatum: 12. Juni 2026 6



	Gewässerrecht

